
Achtung Zuchtfreunde und Preisrichter! 

Der SV hat Standardänderungen für unsere Böhmentauben erreicht, die im Fachorgan 

Geflügelzeitung am 17.08.2018 veröffentlicht wurden und somit ab der Schausaison 2018 gelten.  

Hier die wesentlichsten Änderungen mit entscheidendem Einfluss auf die Bewertungsnoten: 

 „Mindestens 4 Daumenfedern müssen farbig sein“. Mehr als 4 weiße oder fehlende 

Daumenfedern sind als grobe Fehler zu sehen und ergeben höchstens die Note „g“. Der Sitz der 

vier farbigen Daumenfedern ist ohne Bedeutung!  

 

 „Krallenfarbe ohne Bedeutung“. Böhmentauben haben üblicherweise helle Krallen. Das hängt 

mit den weißen Handschwingen zusammen. Falls farbige/schwarze Krallen auftreten sollten, egal 

welcher Anzahl, ist dies nun völlig ohne Bedeutung wie bei den meisten weiteren Farbentauben 

auch! 

Böhmentauben die die oben angesprochenen Kriterien erfüllen können ohne weiteres bis zur Note 

„V“ bewertet werden da sie dem Standard entsprechen. 

Die PR werden gebeten die Standardänderungen bereits ab 2018 zu beachten! 

Franz Nömmer, Zuchtwart, 15.10.2018 


